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W
ie w

ird lobbyiert? Form
en der Einfl ussnahm

e
Inform

ationelles Lobbying
Interessenverbände stellen für Politiker/-innen oder Verw

al-
tungsm

itarbeiter/-innen Inform
ationen bereit (E-M

ails, Bro-
schüren, G

espräche usw
.), um

 für ihre Positionen zu w
erben.

Parteispenden
W

irtschaftsunternehm
en, Interessenverbände und andere 

O
rga nisationen oder Einzelpersonen spenden politischen 

Parteien G
eld, auch dam

it diese Politik in ihrem
 Sinne m

achen.

Politiksponsoring
U

nternehm
en oder Interessenverbände können politische

Parteien, M
inisterien oder Politiker/-innen auch dadurch spon-

sern, dass sie ihnen nicht direkt G
eld spenden, sondern Ver-

anstaltungen ausrichten und bezahlen, bei denen Inter es sen-
ver treter/-innen für sich w

erben können und in Kontakt m
it 

politischen Entscheidungsträgern/-innen kom
m

en.

D
rehtür-Eff ekt (engl. R

evolving D
oor) 

Lobbyisten/-innen w
echseln – quasi „durch die D

rehtür“ – in 
die Politik, w

odurch die Interessengruppe an Einfl uss gew
innen 

kann. O
der ehem

alige Politiker/-innen w
echseln zu einem

 Inter-
essenverband („durch die D

rehtür hinaus“), w
odurch dieser 

Verband bessere Verbindungen in die Politik bekom
m

en kann.

N
ebentätigkeiten/N

ebeneinkünfte
M

anche Politiker/-innen sind neben ihrem
 M

andat noch unent-
geltlich oder gegen Bezahlung bei U

nternehm
en oder Interes-

senverbänden beschäftigt (z. B. im
 Aufsichtsrat eines U

nter-
nehm

ens). Solche Verbindungen können für die jew
eiligen 

Auftraggeber nützlich sein, um
 ihren Interessen m

ehr G
ehör 

in der Politik zu verschaff en.

W
eitere Form

en der Einfl ussnahm
e

Politikberatung als Lobbying
Zu vielen gesellschaftlichen Problem

en stellen Forschende 
und andere Experten/-innen der Politik Inform

ationen (Studien, 
Ex pertenanhörungen usw

.) bereit. H
ier besteht die G

efahr, dass 
Politikberater/-innen nicht objektiv bzw

. unparteilich inform
ie-

ren, sondern einseitig die Interessen bestim
m

ter G
ruppen 

(z. B. Arbeitgeberverbände, G
ew

erkschaften) vertreten.

G
rassroots-Lobbying

U
nternehm

en oder Interessenverbände können auch versu-
chen, m

öglichst große Teile der Bevölkerung für ihre jew
eiligen 

Interessen zu m
obilisieren, dam

it diese D
ruck gegenüber der 

Politik aufbauen (z. B. über Social M
edia, E-M

ails, Leserbriefe 
in Zeitun gen). D

iese Form
 des Lobbyings setzt sinnbildlich an 

der G
rasw

urzel („grassroots“) der D
em

okratie, den Bürgern/
-innen, an.

Erw
eitertes („deep“) Lobbying

Ähnlich w
ie beim

 G
rassroots-Lobbying w

ird Lobbyarbeit auf 
die ganze G

esellschaft ausgew
eitet, um

 langfristig Einfl uss auf 
Einstellungen, M

einungen und D
iskussionen zu nehm

en. So 
bieten z. B. U

nternehm
en M

aterialien für den Schulunterricht 
an, die ihre w

irtschaftlichen Interessen w
iderspiegeln.

Spicker Politik  N
r. 24
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Lobbying, K
orruption und G

em
einw

ohl
D

ie genannten Lobbying-Aktivitäten sind innerhalb der jew
eils 

geltenden gesetzlichen Regelungen legal; d. h. Parteispenden, 
N

ebentätigkeiten von Politikern/-innen und der Einsatz anderer 
Instrum

ente sind in D
eutschland derzeit nicht verboten, unter-

liegen aber bestim
m

ten rechtlichen Regelungen (
 S. 8).

D
agegen ist politische Korruption in D

eutschland verboten:

·
K

orruption im
 politischen B

ereich bedeutet, dass sich 
ein A

m
tsträger (z. B

. Politiker/-in, B
eam

ter/-in) m
it G

eld 
oder G

eschenken bestechen lässt.
·

D
afür erbringt er eine G

egenleistung (z. B
. eine 

B
au genehm

igung, Subventionen, vorteilhafte G
esetze).

·
So m

issbraucht der A
m

tsträger sein öffentliches A
m

t 
zum

 eigenen V
orteil.

In der Praxis m
uss im

 Einzelfall genau untersucht w
erden, ob 

es sich z. B. bei einer G
eldspende noch um

 legale Einfl ussnah-
m

e auf den politischen Prozess (Lobbyism
us) oder um

 eine 
gezielte Bestechung handelt (Korruption). Zudem

 ist zu prüfen, 
ob Lobby ing-Aktivitäten bestim

m
ter Interessengruppen nega-

tive Eff ekte für andere G
esellschaftsm

itglieder haben bzw
. zum

 
Schaden der Allgem

einheit stattfi nden.

W
er betreibt Lobbying?

Im
 Prinzip kann jede gesellschaftliche Interessengruppe 

Lobbying betreiben. Klassische Akteure sind: 

·
Interessenverbände w

ie W
irtschaftsverbände, G

ew
erk-

schaften oder U
m

w
elt- und V

erbraucherverbände
·

N
ichtregierungsorganisationen („N

on-G
overnm

ental 
O

rganizations“/N
G

O
s), V

ereine, Stiftungen, K
irchen oder 

B
ürgerinitiativen (z. B

. Fridays for Future)
·

„P
ublic-A

ffairs-A
genturen“, die für ihre jew

eiligen A
uf-

traggeber (z. B
. W

irtschaftsunternehm
en oder V

erbände) 
professionell Lobbying betreiben

·
„T

hink T
anks“ und andere Forschungsinstitute im

 A
uftrag 

von Interessenverbänden (z. B
. A

rbeitgeberverbände, 
G

ew
erkschaften, Sozial-/B

auern-/U
m

w
eltverbände)

·
Staatliche A

kteure w
ie K

om
m

unen, B
undesländer oder 

B
undesm

inisterien, w
enn sie z. B

. um
 Fördergelder inter-

nationaler O
rganisationen für ihre Stadt, ihr B

undesland 
oder ihr M

inisterium
 w

erben oder A
ustragungsort eines 

Sportgroß
ereignisses w

erden w
ollen

Zu w
elchen Them

en w
ird lobbyiert?

Interessenvertretung fi ndet in allen Politikfeldern bzw
. 

G
esellschaftsbereichen statt, z. B. in der Industrie, im

 Sport, 
G

esundheits- und Bildungsbereich oder im
 Agrar-, Verkehrs- 

und Energiesektor. In M
edien und Ö

ff entlichkeit w
erden dann 

häufi g Begriff e w
ie „Rüstungs-“, „Bauern-“, „Tabak-“ oder 

„Autolobby“ gebraucht.

 B
ei den genannten Instrum

enten handelt es sich um
 

m
ögliche Form

en der Einfl ussnahm
e: N

icht jede Lobby-
gruppe nutzt im

m
er alle aufge zählten Instrum

ente. A
uch sind 

m
anche gesellschaftliche G

ruppen stärker (fi nanzielle M
ittel, 

O
rganisationsgrad, M

achtfülle) als andere, die im
 Extrem

fall
kein G

ehör fi nden.

 N
eben der Legalität der Interessenvertretung stellt sich 

im
 Einzelfall auch stets die Frage nach deren Legitim

ität,
also der gesellschaftlichen A

kzeptanz von Lobbyism
us. So 

kom
m

t es vor, dass rechtlich legale Lobbying-A
ktivi täten w

ie 
sehr hohe Parteispenden von anderen Politikern/-innen, In teres-
 sengruppen, M

edien oder der Zivilgesellschaft als m
oralisch

illegitim
 („das tut m

an doch nicht“) m
iss bi l ligt w

erden. 

Lobbying im
 Politikprozess

D
ie Einfl ussnahm

e durch Interessengruppen kann in jeder 
Phase des politischen Prozesses stattfi nden (horizontale 
U

nterscheidung):

Lobbyism
us kontrollieren …

 aber w
ie?

In D
eutschland gibt es verschiedene Kontrollinstrum

ente: 

·
Lobbyregister: W

er ab 2022 als Interessenvertreter/-in 
K

ontakt m
it M

itgliedern des B
undestags oder der B

undes-
regierung aufnim

m
t, m

uss sich in ein öffentlich einsehbares 
R

egister eintragen. A
uf EU

-Ebene gibt es seit 2011 ein 
„T

ransparenzregister“.
·

P
arteispendenkontrolle: Spenden über 10.000 Euro im

 
Jahr m

üssen veröffentlicht w
erden. V

iele kritisieren diese 
G

renze jedoch als zu hoch.
·

V
eröffentlichungspfl ichten: 2021 w

urde beschlossen, 
dass B

undestagsabgeordnete U
nternehm

ensbeteiligungen 
und N

ebeneinkünfte ab 1.000 Euro m
onatlich oder 3.000 

Euro jährlich künftig veröffentlichen m
üssen.

·
K

arenzzeiten (D
rehtür-Effekt): R

egierungsm
itglieder, die 

zu U
nternehm

en oder V
erbänden w

echseln w
ollen, können 

m
it einer Sperrzeit von bis zu 18 M

onaten belegt w
erden.

Einerseits schaff en diese Regulierungen Transparenz. Verstöße 
können geahndet und sanktioniert w

erden. Andererseits w
ei-

sen die Instrum
ente Schw

achstellen auf und bieten Schlupfl ö-
cher, die Lobbyregeln zu um

gehen. D
as Konzept eines legis-

lativen Fußabdrucks, w
ie es Thüringen auf Landesebene 

eingeführt hat, könnte für m
ehr Transparenz sorgen: D

am
it 

m
üsste über den gesam

ten G
esetzgebungsprozess hinw

eg 
off engelegt w

erden, w
elche Interessengruppen beteiligt w

aren.

D
aneben haben auch O

rganisationen w
ie Lobbycontrol oder 

abgeordnetenw
atch.de sow

ie investigative M
edien eine w

ichti-
ge Aufklärungsfunktion, indem

 sie m
ehr Licht in zuvor w

enig 
transparente Bereiche der Interessen verm

ittlung bringen und 
M

issstände aufdecken.

Lobbying geschieht für alle sichtbar in form
ellen G

rem
ien 

(z. B. bei öff entlichen Anhörungen von Experten/-innen in 
Parlam

entsausschüssen), aber auch für die Ö
ff entlichkeit 

verborgen inform
ell (z. B. in Telefonaten, bei Abendessen).

N
eben der horizontalen U

nterscheidung w
ird vertikal

danach unterschieden, auf w
elcher Ebene im

 internationa-
len M

ehr ebenensystem
 Lobbyakteure Politik beeinfl ussen: von der 

regionalen Ebene (K
om

m
unen, Bundesländer), über den N

ational-
staat und die EU

-Ebene (Beeinfl ussung der EU
-K

om
m

ission und 
an derer Institutionen der Europäischen U

nion) bis hin zur inter-
 nationalen Ebene m

it O
rganisationen w

ie z. B. der W
eltbank. 

A
llein bei der EU

 sind 13.000 Lobby-A
kteure registriert.

Einfl ussnahm
e einer Interessengruppe auf …

die Them
enset-

zung politischer 
D

ebatten 
(„Agenda-Setting“)

den G
esetz gebungs-

prozess (Regierungs-
initiativen, G

esetz -
entw

ürfe, Parlam
ents -

 abstim
 m

ungen)

die U
m

setzung 
von G

esetzen 
durch die 
Ver w

altung 
(„Im

ple m
en tation“)

Einfl ussnahm
e für die Interessengruppe erfolgreich, w

enn …
sie zu G

esprächen 
eingeladen w

ird 
oder das Them

a 
in den M

edien ist

das G
esetz für die 

Interessengruppe 
von Vorteil ist

geltende Regeln 
an die Bedürfnisse 
der Interessen-
gruppe angepasst 
w

erden

W
as ist Lobbyism

us?
Lobbyism

us bezeichnet das Phänom
en, dass Interessen-

gruppen versuchen, in ihrem
 Sinne Einfl uss auf politische 

Entscheidungen zu nehm
en. D

iese Tätigkeit w
ird auch 

„Lobbying“ genannt.

H
istorisch geht Lobbyism

us auf den Begriff  „Lobby“ zurück, 
m

it dem
 in G

roßbritannien und den U
SA die Em

pfangshalle 
des Parlam

ents bezeichnet w
ird. D

ie Vertreter/-innen von Inter-
essengruppen, die keinen Zugang zum

 Sitzungssaal hatten, 
konnten sich in der Lobby m

it Politikern/-innen treff en, um
 im

 
G

espräch für ihre Interessen zu w
erben.

In m
odernen D

em
okratien kann zw

ischen zw
ei Arten der 

Einfl ussnahm
e unterschieden w

erden:

„Lobbyism
us“ oder „Interessenvertretung“?

D
a die B

egriffe „Lobbyism
us“ und „Lobbyist/-in“ häufi g 

(ab)w
ertend verw

endet w
erden, w

ird in der Politikw
issenschaft 

zum
eist neutral von „Interessenvertretung“ und „Interessen-

vertreter/-innen“ gesprochen.

In diesem
 Spicker w

erden beide B
egriffe verw

endet. D
ass 

Interessenverbände die Interessen verschiedener G
ruppen in 

der G
esellschaft artikulieren und vertreten (also Lobbying 

betreiben), gehört zur D
em

okratie. Sie übernehm
en som

it eine 
V

erm
ittlungsfunktion zw

ischen B
ürgern/-innen und Politik. 

D
irekter Lobbyism

us

Indirekter Lobbyism
us

M
edien und

 Ö
ff entlichkeit

 Interessen-
gruppe

Politik und 
Verw

altung

Parlament
Parlament

Regierung
Regierung

Parteien
Parteien

Öffentlichkeit
Öffentlichkeit

Medien
Medien

Interessengruppen
Interessengruppen

✁
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W
ie w

ird lobbyiert? Form
en der Einfl ussnahm

e
Inform

ationelles Lobbying
Interessenverbände stellen für Politiker/-innen oder Verw

al-
tungsm

itarbeiter/-innen Inform
ationen bereit (E-M

ails, Bro-
schüren, G

espräche usw
.), um

 für ihre Positionen zu w
erben.

Parteispenden
W

irtschaftsunternehm
en, Interessenverbände und andere 

O
rga nisationen oder Einzelpersonen spenden politischen 

Parteien G
eld, auch dam

it diese Politik in ihrem
 Sinne m

achen.

Politiksponsoring
U

nternehm
en oder Interessenverbände können politische

Parteien, M
inisterien oder Politiker/-innen auch dadurch spon-

sern, dass sie ihnen nicht direkt G
eld spenden, sondern Ver-

anstaltungen ausrichten und bezahlen, bei denen Inter es sen-
ver treter/-innen für sich w

erben können und in Kontakt m
it 

politischen Entscheidungsträgern/-innen kom
m

en.

D
rehtür-Eff ekt (engl. R

evolving D
oor) 

Lobbyisten/-innen w
echseln – quasi „durch die D

rehtür“ – in 
die Politik, w

odurch die Interessengruppe an Einfl uss gew
innen 

kann. O
der ehem

alige Politiker/-innen w
echseln zu einem

 Inter-
essenverband („durch die D

rehtür hinaus“), w
odurch dieser 

Verband bessere Verbindungen in die Politik bekom
m

en kann.

N
ebentätigkeiten/N

ebeneinkünfte
M

anche Politiker/-innen sind neben ihrem
 M

andat noch unent-
geltlich oder gegen Bezahlung bei U

nternehm
en oder Interes-

senverbänden beschäftigt (z. B. im
 Aufsichtsrat eines U

nter-
nehm

ens). Solche Verbindungen können für die jew
eiligen 

Auftraggeber nützlich sein, um
 ihren Interessen m

ehr G
ehör 

in der Politik zu verschaff en.

W
eitere Form

en der Einfl ussnahm
e

Politikberatung als Lobbying
Zu vielen gesellschaftlichen Problem

en stellen Forschende 
und andere Experten/-innen der Politik Inform

ationen (Studien, 
Ex pertenanhörungen usw

.) bereit. H
ier besteht die G

efahr, dass 
Politikberater/-innen nicht objektiv bzw

. unparteilich inform
ie-

ren, sondern einseitig die Interessen bestim
m

ter G
ruppen 

(z. B. Arbeitgeberverbände, G
ew

erkschaften) vertreten.

G
rassroots-Lobbying

U
nternehm

en oder Interessenverbände können auch versu-
chen, m

öglichst große Teile der Bevölkerung für ihre jew
eiligen 

Interessen zu m
obilisieren, dam

it diese D
ruck gegenüber der 

Politik aufbauen (z. B. über Social M
edia, E-M

ails, Leserbriefe 
in Zeitun gen). D

iese Form
 des Lobbyings setzt sinnbildlich an 

der G
rasw

urzel („grassroots“) der D
em

okratie, den Bürgern/
-innen, an.

Erw
eitertes („deep“) Lobbying

Ähnlich w
ie beim

 G
rassroots-Lobbying w

ird Lobbyarbeit auf 
die ganze G

esellschaft ausgew
eitet, um

 langfristig Einfl uss auf 
Einstellungen, M

einungen und D
iskussionen zu nehm

en. So 
bieten z. B. U

nternehm
en M

aterialien für den Schulunterricht 
an, die ihre w

irtschaftlichen Interessen w
iderspiegeln.
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Lobbying, K
orruption und G

em
einw

ohl
D

ie genannten Lobbying-Aktivitäten sind innerhalb der jew
eils 

geltenden gesetzlichen Regelungen legal; d. h. Parteispenden, 
N

ebentätigkeiten von Politikern/-innen und der Einsatz anderer 
Instrum

ente sind in D
eutschland derzeit nicht verboten, unter-

liegen aber bestim
m

ten rechtlichen Regelungen (
 S. 8).

D
agegen ist politische Korruption in D

eutschland verboten:

·
K

orruption im
 politischen B

ereich bedeutet, dass sich 
ein A

m
tsträger (z. B

. Politiker/-in, B
eam

ter/-in) m
it G

eld 
oder G

eschenken bestechen lässt.
·

D
afür erbringt er eine G

egenleistung (z. B
. eine 

B
au genehm

igung, Subventionen, vorteilhafte G
esetze).

·
So m

issbraucht der A
m

tsträger sein öffentliches A
m

t 
zum

 eigenen V
orteil.

In der Praxis m
uss im

 Einzelfall genau untersucht w
erden, ob 

es sich z. B. bei einer G
eldspende noch um

 legale Einfl ussnah-
m

e auf den politischen Prozess (Lobbyism
us) oder um

 eine 
gezielte Bestechung handelt (Korruption). Zudem

 ist zu prüfen, 
ob Lobby ing-Aktivitäten bestim

m
ter Interessengruppen nega-

tive Eff ekte für andere G
esellschaftsm

itglieder haben bzw
. zum

 
Schaden der Allgem

einheit stattfi nden.

W
er betreibt Lobbying?

Im
 Prinzip kann jede gesellschaftliche Interessengruppe 

Lobbying betreiben. Klassische Akteure sind: 

·
Interessenverbände w

ie W
irtschaftsverbände, G

ew
erk-

schaften oder U
m

w
elt- und V

erbraucherverbände
·

N
ichtregierungsorganisationen („N

on-G
overnm

ental 
O

rganizations“/N
G

O
s), V

ereine, Stiftungen, K
irchen oder 

B
ürgerinitiativen (z. B

. Fridays for Future)
·

„P
ublic-A

ffairs-A
genturen“, die für ihre jew

eiligen A
uf-

traggeber (z. B
. W

irtschaftsunternehm
en oder V

erbände) 
professionell Lobbying betreiben

·
„T

hink T
anks“ und andere Forschungsinstitute im

 A
uftrag 

von Interessenverbänden (z. B
. A

rbeitgeberverbände, 
G

ew
erkschaften, Sozial-/B

auern-/U
m

w
eltverbände)

·
Staatliche A

kteure w
ie K

om
m

unen, B
undesländer oder 

B
undesm

inisterien, w
enn sie z. B

. um
 Fördergelder inter-

nationaler O
rganisationen für ihre Stadt, ihr B

undesland 
oder ihr M

inisterium
 w

erben oder A
ustragungsort eines 

Sportgroß
ereignisses w

erden w
ollen

Zu w
elchen Them

en w
ird lobbyiert?

Interessenvertretung fi ndet in allen Politikfeldern bzw
. 

G
esellschaftsbereichen statt, z. B. in der Industrie, im

 Sport, 
G

esundheits- und Bildungsbereich oder im
 Agrar-, Verkehrs- 

und Energiesektor. In M
edien und Ö

ff entlichkeit w
erden dann 

häufi g Begriff e w
ie „Rüstungs-“, „Bauern-“, „Tabak-“ oder 

„Autolobby“ gebraucht.

 B
ei den genannten Instrum

enten handelt es sich um
 

m
ögliche Form

en der Einfl ussnahm
e: N

icht jede Lobby-
gruppe nutzt im

m
er alle aufge zählten Instrum

ente. A
uch sind 

m
anche gesellschaftliche G

ruppen stärker (fi nanzielle M
ittel, 

O
rganisationsgrad, M

achtfülle) als andere, die im
 Extrem

fall
kein G

ehör fi nden.

 N
eben der Legalität der Interessenvertretung stellt sich 

im
 Einzelfall auch stets die Frage nach deren Legitim

ität,
also der gesellschaftlichen A

kzeptanz von Lobbyism
us. So 

kom
m

t es vor, dass rechtlich legale Lobbying-A
ktivi täten w

ie 
sehr hohe Parteispenden von anderen Politikern/-innen, In teres-
 sengruppen, M

edien oder der Zivilgesellschaft als m
oralisch

illegitim
 („das tut m

an doch nicht“) m
iss bi l ligt w

erden. 

Lobbying im
 Politikprozess

D
ie Einfl ussnahm

e durch Interessengruppen kann in jeder 
Phase des politischen Prozesses stattfi nden (horizontale 
U

nterscheidung):

Lobbyism
us kontrollieren …

 aber w
ie?

In D
eutschland gibt es verschiedene Kontrollinstrum

ente: 

·
Lobbyregister: W

er ab 2022 als Interessenvertreter/-in 
K

ontakt m
it M

itgliedern des B
undestags oder der B

undes-
regierung aufnim

m
t, m

uss sich in ein öffentlich einsehbares 
R

egister eintragen. A
uf EU

-Ebene gibt es seit 2011 ein 
„T

ransparenzregister“.
·

P
arteispendenkontrolle: Spenden über 10.000 Euro im

 
Jahr m

üssen veröffentlicht w
erden. V

iele kritisieren diese 
G

renze jedoch als zu hoch.
·

V
eröffentlichungspfl ichten: 2021 w

urde beschlossen, 
dass B

undestagsabgeordnete U
nternehm

ensbeteiligungen 
und N

ebeneinkünfte ab 1.000 Euro m
onatlich oder 3.000 

Euro jährlich künftig veröffentlichen m
üssen.

·
K

arenzzeiten (D
rehtür-Effekt): R

egierungsm
itglieder, die 

zu U
nternehm

en oder V
erbänden w

echseln w
ollen, können 

m
it einer Sperrzeit von bis zu 18 M

onaten belegt w
erden.

Einerseits schaff en diese Regulierungen Transparenz. Verstöße 
können geahndet und sanktioniert w

erden. Andererseits w
ei-

sen die Instrum
ente Schw

achstellen auf und bieten Schlupfl ö-
cher, die Lobbyregeln zu um

gehen. D
as Konzept eines legis-

lativen Fußabdrucks, w
ie es Thüringen auf Landesebene 

eingeführt hat, könnte für m
ehr Transparenz sorgen: D

am
it 

m
üsste über den gesam

ten G
esetzgebungsprozess hinw

eg 
off engelegt w

erden, w
elche Interessengruppen beteiligt w

aren.

D
aneben haben auch O

rganisationen w
ie Lobbycontrol oder 

abgeordnetenw
atch.de sow

ie investigative M
edien eine w

ichti-
ge Aufklärungsfunktion, indem

 sie m
ehr Licht in zuvor w

enig 
transparente Bereiche der Interessen verm

ittlung bringen und 
M

issstände aufdecken.

Lobbying geschieht für alle sichtbar in form
ellen G

rem
ien 

(z. B. bei öff entlichen Anhörungen von Experten/-innen in 
Parlam

entsausschüssen), aber auch für die Ö
ff entlichkeit 

verborgen inform
ell (z. B. in Telefonaten, bei Abendessen).

N
eben der horizontalen U

nterscheidung w
ird vertikal

danach unterschieden, auf w
elcher Ebene im

 internationa-
len M

ehr ebenensystem
 Lobbyakteure Politik beeinfl ussen: von der 

regionalen Ebene (K
om

m
unen, Bundesländer), über den N

ational-
staat und die EU

-Ebene (Beeinfl ussung der EU
-K

om
m

ission und 
an derer Institutionen der Europäischen U

nion) bis hin zur inter-
 nationalen Ebene m

it O
rganisationen w

ie z. B. der W
eltbank. 

A
llein bei der EU

 sind 13.000 Lobby-A
kteure registriert.

Einfl ussnahm
e einer Interessengruppe auf …

die Them
enset-

zung politischer 
D

ebatten 
(„Agenda-Setting“)

den G
esetz gebungs-

prozess (Regierungs-
initiativen, G

esetz -
entw

ürfe, Parlam
ents -

 abstim
 m

ungen)

die U
m

setzung 
von G

esetzen 
durch die 
Ver w

altung 
(„Im

ple m
en tation“)

Einfl ussnahm
e für die Interessengruppe erfolgreich, w

enn …
sie zu G

esprächen 
eingeladen w

ird 
oder das Them

a 
in den M

edien ist

das G
esetz für die 

Interessengruppe 
von Vorteil ist

geltende Regeln 
an die Bedürfnisse 
der Interessen-
gruppe angepasst 
w

erden

W
as ist Lobbyism

us?
Lobbyism

us bezeichnet das Phänom
en, dass Interessen-

gruppen versuchen, in ihrem
 Sinne Einfl uss auf politische 

Entscheidungen zu nehm
en. D

iese Tätigkeit w
ird auch 

„Lobbying“ genannt.

H
istorisch geht Lobbyism

us auf den Begriff  „Lobby“ zurück, 
m

it dem
 in G

roßbritannien und den U
SA die Em

pfangshalle 
des Parlam

ents bezeichnet w
ird. D

ie Vertreter/-innen von Inter-
essengruppen, die keinen Zugang zum

 Sitzungssaal hatten, 
konnten sich in der Lobby m

it Politikern/-innen treff en, um
 im

 
G

espräch für ihre Interessen zu w
erben.

In m
odernen D

em
okratien kann zw

ischen zw
ei Arten der 

Einfl ussnahm
e unterschieden w

erden:

„Lobbyism
us“ oder „Interessenvertretung“?

D
a die B

egriffe „Lobbyism
us“ und „Lobbyist/-in“ häufi g 

(ab)w
ertend verw

endet w
erden, w

ird in der Politikw
issenschaft 

zum
eist neutral von „Interessenvertretung“ und „Interessen-

vertreter/-innen“ gesprochen.

In diesem
 Spicker w

erden beide B
egriffe verw

endet. D
ass 

Interessenverbände die Interessen verschiedener G
ruppen in 

der G
esellschaft artikulieren und vertreten (also Lobbying 

betreiben), gehört zur D
em

okratie. Sie übernehm
en som

it eine 
V

erm
ittlungsfunktion zw

ischen B
ürgern/-innen und Politik. 

D
irekter Lobbyism

us

Indirekter Lobbyism
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M
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ff entlichkeit
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